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BM für Inneres 

Anfragebeantwortung 
 
Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Univ.Prof Dr. Andreas KHOL 
 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 
 

Wien, am      . Juni 2006 
 
 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Gabriele Heinisch-Hosek und GenossInnen haben am  

27. April 2006 unter der Nummer 4191/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend der „Lebenssituation von Frauen und Männern in der Prostitution“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

 

Zu den Fragen 1 bis 4, 6, 9, 11 und 12: 

Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums für 

Inneres.  

 

Zu Frage 5: 

Es werden keine Aufenthaltstitel erteilt. Prostituierten kann gemäß § 24 FPG das regelmäßig 

6 Monate gültige Visum D/C erteilt werden. 
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Zu den Fragen 7 und 8: 
Zur Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel darf auf die im Internet unter 

www.bmi.gv.at/publikationen zur Verfügung gestellten Statistiken verwiesen werden (siehe 

dazu insbesondere die in Ablichtung beigefügten Seiten 65, 72 und 73 der Jahresstatistik 

2005).  

 

Eine Aufschlüsselung nach dem Aufenthaltszweck ist dabei nur soweit vorgesehen, als sich 

diese aus den gesetzlichen Grundlagen ableiten lässt. Die statistische Erfassung der Dauer 

des tatsächlichen Aufenthalts im Bundesgebiet erfolgt nicht. 

 

Zu Frage 10: 
Es gab keinen derartigen ‚Erlass’. Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung von 

Aufenthaltstiteln an diesen Personenkreis wurden lediglich in einem Handbuch 

zusammengefasst, das im Wesentlichen ein Service für die Behörde – unter 

Berücksichtigung der jeweils einschlägigen Rechtsprechung - darstellt. Die Entscheidungen 

selbst hatten sich jedenfalls ausschließlich auf das Gesetz bzw. dazu ergangene 

Verordnungen zu stützen. 

 

Zu Frage 13: 

Nach den Bestimmungen des SPG werden Prostituierte bei der Polizei grundsätzlich nicht 

registriert. 

 

Beilage 

4128/AB XXII. GP - Anfragebeantwortung2 von 5



Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

4128/AB XXII. GP - Anfragebeantwortung 3 von 5



Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

4128/AB XXII. GP - Anfragebeantwortung4 von 5



Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

4128/AB XXII. GP - Anfragebeantwortung 5 von 5




